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Kapitel 1.4
Sicherheitspflichten der Beteiligten*)

Allgemeine Sicherheitsvorsorge

[Vorkehrungen]

Die an der Beförderung gefährlicher Güter Beteiligten haben die nach Art und Ausmaß der vorherseh-
baren Gefahren erforderlichen Vorkehrungen zu treffen, um Schadensfälle zu verhindern und bei Eintritt
eines Schadens dessen Umfang so gering wie möglich zu halten. Sie haben jedenfalls die für sie jeweils
geltenden Bestimmungen des ADR einzuhalten.

[Informationspflicht]

Die Beteiligten haben im Fall einer möglichen unmittelbaren Gefahr für die öffentliche Sicherheit unver-
züglich die Einsatz- und Sicherheitskräfte zu verständigen und mit den für den Einsatz notwendigen In-
formationen zu versehen.

[Pflichtenübertragung]

Das ADR kann bestimmte Pflichten der Beteiligten näher bestimmen.

Unter der Voraussetzung, dass die in den Abschnitten 1.4.2 und 1.4.3 aufgeführten Pflichten beachtet
werden, kann eine Vertragspartei in ihrer nationalen Gesetzgebung die einem genannten Beteiligten ob-
liegenden Pflichten auf einen oder mehrere andere Beteiligte übertragen, wenn sie der Auffassung ist,
dass dies keine Verringerung der Sicherheit zur Folge hat. Diese Abweichungen sind von der Vertrags-
partei dem Sekretariat der Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen für Europa mitzuteilen, das
sie den übrigen Vertragsparteien zur Kenntnis bringt.

Die Bestimmungen der Abschnitte 1.2.1, 1.4.2 und 1.4.3 über die Definitionen der Beteiligten und deren
jeweilige Pflichten berühren nicht die Vorschriften des Landesrechts betreffend die rechtlichen Folgen
(Strafbarkeit, Haftung usw.), die sich daraus ergeben, dass der jeweilige Beteiligte z. B. eine juristische
Person, eine auf eigene Rechnung tätige Person, ein Arbeitgeber oder eine Person im Angestelltenver-
hältnis ist.

Pflichten der Hauptbeteiligten

Bem. Für radioaktive Stoffe siehe auch Abschnitt 1.7.6.

Absender

[Vorschriftenkonforme Sendung]

Der Absender gefährlicher Güter ist verpflichtet, eine den Vorschriften des ADR entsprechende Sen-
dung zur Beförderung zu übergeben. Im Rahmen des Abschnitts 1.4.1 hat er insbesondere:

a) sich zu vergewissern, dass die gefährlichen Güter gemäß ADR klassifiziert und zur Beförderung zu-
gelassen sind;

b) dem Beförderer die erforderlichen Angaben und Informationen und gegebenenfalls die erforderli-
chen Beförderungspapiere und Begleitpapiere (Genehmigungen, Zulassungen, Benachrichtigun-
gen, Zeugnisse usw.) unter Berücksichtigung insbesondere der Vorschriften des Kapitels 5.4 und
der Tabelle A des Kapitels 3.2 zu liefern;

c) nur Verpackungen, Großverpackungen, Großpackmittel (IBC) und Tanks (Tankfahrzeuge, Aufsetz-
tanks, Batterie-Fahrzeuge, MEGC, ortsbewegliche Tanks und Tankcontainer) zu verwenden, die für
die Beförderung der betreffenden Güter zugelassen und geeignet sowie mit den im ADR vor-
geschriebenen Kennzeichnungen versehen sind;

d) die Vorschriften über die Versandart und die Versandbeschränkungen zu beachten;

e) dafür zu sorgen, dass auch ungereinigte und nicht entgaste leere Tanks (Tankfahrzeuge, Aufsetz-
tanks, Batterie-Fahrzeuge, ortsbewegliche Tanks und Tankcontainer) oder ungereinigte leere Fahr-
zeuge, Großcontainer und Kleincontainer für Güter in loser Schüttung entsprechend gekennzeichnet
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*) Anm. des Verlags: Der Fahrzeugführer wird im ADR hier nicht aufgeführt. Seine Verantwortung im Einzelnen ergibt sich aus §§ 4, 28, 29
und 35 GGVSEB.
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